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Planzeichnung

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 

Satzung der Gemeinde
Hollern-Twielenfleth über die
1. Änderung des Bebauungsplans
Nr. 16 "Östlich des Mühlenweges"
mit örtlichen Bauvorschriften nach Nds. Bauordnung

© 2018

Übersichtsplan Maßstab 1:25.000

N

N

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).
Zeichenerklärung
Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert
am 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

Kampfmittel
5. Im gesamten Geltungsbereich können nach Luftbildauswertung noch Kampfmittel des Zweiten

Weltkrieges vorhanden sein. Vor Durchführung von Bau- und Pflanzmaßnahmen ist eine Sondierung
der Bodenoberfläche zu veranlassen.

Bewirtschaftung
6.        Das Plangebiet befindet sich angrenzend an intensiv genutzten  landwirtschaftlichen Flächen. 

Beeinträchtigungen durch die ordnungsgemäße Landwirtschaft sind daher als ortsüblich      
hinzunehmen. Hierzu zählen insbesondere:

·    Lärmbelästigungen durch Sprühgeräte von Pflanzenschutzmitteln und Frostschutzberegnung, auch
am Wochenende und nachts.

·    Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auch am Wochenende und nachts.
Die im Bebauungsplan eingehaltenen Abstände sind bei Bewirtschaftung der Flächen nach guter
fachlicher Praxis ausreichend. Des Weiteren ist die Bewirtschaftung der Obstflächen in normalem
Umfang nach dem Gebot der gegenseitigen nachbarschaftlichen Rücksichtnahme vorzunehmen.

Bebauungsplan Nr. 16
7. Der Bebauungsplan Nr. 16  "Östlich des Mühlenweges" vom 26.10.2006 wird durch diese

1. Änderung überplant. Der Bebauungsplan Nr. 16 wird nicht aufgehoben. Im Falle einer
           Unwirksamkeit dieser 1. Änderung erlangt der Bebauungsplan Nr. 16 wieder Rechtskraft.
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Enwicklung von Boden, Natur
und Landschaft und Anpflanzungen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
1.6 Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch gleichwertige, 

heimische Laubgehölze zu ersetzen. Qualität: Heister, 3x verpflanzt, 18-20 cm Stammumfang.

Maßnahmen zur Regenrückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14)
1.7   Durch Maßnahmen zur Rückhaltung des Oberflächenwassers ist sicher zu stellen, dass die Abflussmenge

des Baugrundstücks statistisch nur einmal in fünf Jahren 1,5 Liter pro Sekunde und Hektar überschreitet.
Die Rückhaltung des Regenwassers soll durch die Herstellung eines Regenrückhaltebeckens erfolgen.

2. Örtliche Bauvorschriften zur Gestaltung nach § 84 
Landesbauordnung (NBauO)

2.1 Hauptgebäude sind mit First und Traufe parallel oder senkrecht zur Erschließungsstraße zu errichten.

2.2 Dächer von eingeschossigen Hauptgebäuden sind mit symmetrisch Satteldächern mit einer 
Dachneigung von 40 - 60 Grad herzustellen. (Dachneigungen von zweigeschossigen Gebäuden, siehe 
Festsetzung 1.2)

2.3 Die Dachflächen von geneigten Dächern sind in Pfannendeckung in den Farben Rot bis Rotbraun, 
Anthrazit, als weiche Dachdeckung (Reetdach) oder als begrüntes Dach auszuführen.

2.4 Die Fassaden sind in rotem Sichtmauerwerk oder in weißem bis lichtgrauem Putz herzustellen. 
Holzhäuser sind unzulässig. Bis zu einem Drittel der Gesamtfassadenfläche ist Holz zulässig.

2.5 Wand und Dachbaustoffe mit dauerhaft glänzenden Oberflächen sind unzulässig. Die Anlage von 
Fotovoltaikanlagen oder Sonnenkollektoren sind im Neigungswinkel des Daches zulässig.

2.6 Je Wohneinheit sind 1,5 Stellplätze zu errichten.

2.7  Zu den Straßenverkehrsflächen sind Zäune nur in Kombination mit Hecken aus Laubgehölzen zulässig. 
Zäune sind grundstücksseitig anzulegen und dürfen die Höhe der Hecke nicht überragen. Als 
Heckengehölze sind die Arten der folgenden Pflanzenliste zu verwenden:
Heckenpflanzen:
Acer campestre (Feldahorn)
Buxus sempervirens (Buchsbaum)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Fagus sylvatica (Rotbuche)
Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster)

2.8 Gärten sind vollflächig mit Vegetation zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Befestigte Flächen sind 
nur für erforderliche Zufahrten/Stellplätze, Zuwegungen und Müllstandplätze zulässig. Die flächige 
Gestaltung der Gärten mit Gesteins- oder Mineralkörnern  wie z.B. Schotter und Kies ist unzulässig.

2.9 Ordnungswidrig handelt gemäß § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder 
Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig den oben genannten Vorschriften zuwiderhandelt. Gemäß 
§ 80 Abs. 5 NBauO können Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro 
geahndet werden.

Allgemeines Wohngebiet

Zulässige Firsthöhe in m (siehe textliche Festsetzung 1.1)FH max 9,5

1.  Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Die maximale Firsthöhe des Hautdachtes beträgt 9,50 m, die maximale Traufhöhe des Hauptdachtes

beträgt 4 m. Bezugspunkt der Höhenmessung ist die mittlere Höhe des zugehörigen Straßenabschnittes.

1.2  Abweichend von der festgesetzten eingeschossigen Bauweise sowie der festgesetzten Trauf- und 
Firsthöhe sind zwei Vollgeschosse zulässig, wenn die Dachneigung zwischen 15 - 25  Grad beträgt. Die
Traufhöhe darf maximal 6,5 m betragen. Dachgauben und Dacheinschnitte sind bei zwei Geschossen
unzulässig. Aufenthaltsräume oberhalb des zweiten Vollgeschosses sind unzulässig.

1.3  Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf maximal 30 cm höher hergestellt werden als die mittlere
Höhe des zugehörigen Straßenabschnittes.

Mindestgrundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
1.4 Je Einzelhaus sind mindestens 650 m² Grundstücksfläche erforderlich, je Doppelhaushälfte mindestens

300 m².

Beschränkung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
1.5 Je Einzel- und je Doppelhaus sind höchstens zwei Wohnungen zulässig.

Hinweise
Artenschutz

1. Die Artenschutzrechtlichen Verbotsbestände gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten.
In diesem Fall ist eine Baufeldräumung nur außerhalb des Brutzeitraues (als Brutzeitraum gilt die Zeit
zwischen dem 1. März und dem 30. September) zulässig oder zu anderen Zeiten nach fachkundiger Kontrolle
auf Nester und wenn durch Maßnahmen Beeinträchtigungen ausgeschlossen sind.

Bodenschutz

2. Ergeben sich bei Sondierungsarbeiten und / oder Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen,
schädliche Bodenveränderungen und / oder eine Altlast, so ist diese der unteren Bodenschutzbehörde des
Landkreises Stade unverzüglich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes mitzuteilen, sodass Maßnahmen
zur Gefahrenminderung und / oder Gefahrenabwehr nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden
können.

Denkmalschutz

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a.
sein: Tongefäßscherben, Holzkohlesammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) angeschnitten werden, so sind diese gemäß § 14
Abs. 1 Nieders. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) meldepflichtig und müssen der Archäologischen
Denkmalpflege des Landkreises Stade unverzüglich angezeigt werden. Meldepflichtig ist der Finder, der
Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer.

Räumstreifen

4. Der festgesetzte Graben ist in seiner Funktionsfähigkeit uneingeschränkt zu erhalten. Bei Bedarf ist der
Eigentümer des angrenzenden Grundstücks zur Räumung verpflichtet.

1.

1.1.3.

3.

3.5.

6.

6.1.

6.2.

10.

10.1.

15.

15.3.

15.13.

Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung

-BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses

(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)

Wasserflächen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen

und Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Von Bebauung freizuhaltende Fläche (Räumstreifen).
Grundstückseinfriedungen sind zulässig, wenn sie zum Zweck der maschinellen
Gewässerräumung demontiert werden können (siehe Hinweis 4).

z.B.
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ED Zulässige Errichtung von Einfamilien- und Doppelhäuser

Zulässige Traufhöhe in m (siehe textliche Festsetzung 1.1)TH max 4
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1.1.3.

3.

3.5.

6.

6.1.

6.2.

9.

9.

10.

10.1.

15.

15.3.

15.13.

Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung

-BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Grünflächen

(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Private Grünflächen

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des

Wasserabflusses

(§ 5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)

Wasserflächen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen

und Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

privat

Grünflächen

Öffentliche Grünflächen, Zweckbestimmung: RegenrückhaltungÖG

Vorhandene Gebäude

Erhaltung: Bäume
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